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BEGRÜNDUNG 

KONTEXT DES VORSCHLAGS 

 Gründe für den Vorschlag und Zielsetzung 

Dieser Vorschlag betrifft die Anwendung des Artikels 5 der Verordnung 
(EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz gegen 
gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern, 
mit der die Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates vom 22. Dezember 1995 über den 
Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft 
gehörenden Ländern aufgehoben wurde („Grundverordnung“), insbesondere auf 
Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009. 

 Allgemeiner Kontext 

Dieser Vorschlag erfolgt im Rahmen der Anwendung der Grundverordnung und ist das 
Ergebnis einer Untersuchung, die nach den inhaltlichen und verfahrenstechnischen 
Anforderungen der Grundverordnung durchgeführt wurde. 

 Bestehende Rechtsvorschriften auf diesem Gebiet 

Die vorläufigen Maßnahmen wurden mit der Verordnung (EU) Nr. 1036/2010 der 
Kommission (ABl. L 298 vom 16.11.2010, S. 27) eingeführt. 

 Vereinbarkeit mit anderen Politikbereichen und Zielen der Union 

Entfällt. 

ANHÖRUNG INTERESSIERTER PARTEIEN UND FOLGENABSCHÄTZUNG 

 Anhörung interessierter Parteien 

 Die von dem Verfahren betroffenen interessierten Parteien erhielten nach den 
Bestimmungen der Grundverordnung bereits während der Untersuchung Gelegenheit, 
ihre Interessen zu vertreten. 

 Einholung und Nutzung von Expertenwissen 

 Externes Expertenwissen war nicht erforderlich. 

 Folgenabschätzung 

Dieser Vorschlag resultiert aus der Anwendung der Grundverordnung. 

Die Grundverordnung sieht keine allgemeine Folgenabschätzung vor, enthält jedoch 
eine abschließende Liste der zu prüfenden Voraussetzungen. 

RECHTLICHE ASPEKTE 

 Zusammenfassung der vorgeschlagenen Maßnahme 
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Am 17. Februar 2010 leitete die Kommission ein Antidumpingverfahren betreffend die 
Einfuhren von Zeolith-A-Pulver mit Ursprung in Bosnien und Herzegowina ein. 

Die Untersuchung ergab, dass die betroffene Ware gedumpt war und der 
Wirtschaftszweig der Union dadurch geschädigt wurde. Die Untersuchung ergab 
ferner, dass die Einführung von Antidumpingmaßnahmen dem Interesse der Union 
nicht zuwiderläuft. Daher wurden vorläufige Maßnahmen eingeführt.  

Im weiteren Verlauf der Untersuchung bestätigten sich die wesentlichen vorläufigen 
Feststellungen. 

Daher wird dem Rat vorgeschlagen, den beigefügten Vorschlag für eine Verordnung 
anzunehmen, mit der endgültige Maßnahmen gegenüber den Einfuhren von Zeolith-A-
Pulver mit Ursprung in Bosnien und Herzegowina eingeführt werden. 

 Rechtsgrundlage 

Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz 
gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden 
Ländern, mit der die Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates vom 22. Dezember 1995 
über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft 
gehörenden Ländern aufgehoben wurde („Grundverordnung“).  

 Subsidiaritätsprinzip 

Der Vorschlag fällt in die ausschließliche Zuständigkeit der Union. Das 
Subsidiaritätsprinzip findet daher keine Anwendung. 

 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Die vorgeschlagene Verordnung entspricht aus folgenden Gründen dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit: 

 Die Art der Maßnahme wird in der genannten Grundverordnung beschrieben und lässt 
keinen Raum für einzelstaatliche Entscheidungen. 

 Es sind keine Angaben darüber erforderlich, wie dafür gesorgt wird, dass die 
finanzielle Belastung und der Verwaltungsaufwand für die Union, die Regierungen der 
Mitgliedstaaten, die regionalen und lokalen Behörden, die Wirtschaftsbeteiligten und 
die Bürger so gering wie möglich gehalten werden und dass die Belastung in einem 
angemessenen Verhältnis zur Zielsetzung des Vorschlags steht. 

 Wahl des Instruments 

 Vorgeschlagenes Instrument: Verordnung 

 Andere Instrumente wären nicht angemessen, da die Grundverordnung keine 
Alternative vorsieht. 
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AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

 Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den EU-Haushalt. 
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2011/0085 (NLE) 

Vorschlag für eine  

VERORDNUNG DES RATES  

zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls und zur endgültigen 
Vereinnahmung des vorläufigen Zolls auf die Einfuhren von Zeolith-A-Pulver mit 

Ursprung in Bosnien und Herzegowina 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. November 2009 über den 
Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden 
Ländern („Grundverordnung“), mit der die Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates vom 
22. Dezember 1995 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen 
Gemeinschaft gehörenden Ländern1 aufgehoben wurde, insbesondere auf Artikel 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission („Kommission“) nach Anhörung des 
Beratenden Ausschusses, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

1. VORLÄUFIGE MASSNAHMEN 

(1) Mit der Verordnung (EU) Nr. 1036/20102 („vorläufige Verordnung“) führte die 
Kommission einen vorläufigen Antidumpingzoll auf die Einfuhren von Zeolith-A-
Pulver mit Ursprung in Bosnien und Herzegowina ein. 

(2) Der Antrag auf Einleitung des Verfahrens wurde am 4. Januar 2010 von Industrias 
Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. und 
Zeolite Mira Srl Unipersonale („Antragsteller“) eingebracht, auf die mit mehr als 25 % 
ein erheblicher Teil der Gesamtproduktion von Zeolith-A-Pulver in der Union entfällt. 
Der Antrag enthielt Beweise für das Vorliegen von Dumping und für eine dadurch 
verursachte bedeutende Schädigung, die als ausreichend für die Einleitung eines 
Verfahrens angesehen wurden. 

2. WEITERES VERFAHREN 

(3) Nach der Unterrichtung über die wesentlichen Tatsachen und Erwägungen, auf deren 
Grundlage die Einführung vorläufiger Antidumpingmaßnahmen beschlossen worden 

                                                 
1 ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 51. 
2 ABl. L 298 vom 16.11.2010, S. 27. 
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war („vorläufige Unterrichtung“), äußerten sich mehrere interessierte Parteien 
schriftlich zu den vorläufigen Feststellungen. Die Parteien, die einen entsprechenden 
Antrag stellten, wurden außerdem gehört. 

(4) Die Kommission holte alle weiteren Informationen ein, die sie für ihre endgültigen 
Feststellungen benötigte, und prüfte sie. 

(5) Wie unter Randnummer 11 der vorläufigen Verordnung bereits erläutert, betraf die 
Dumping- und Schadensuntersuchung den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 
31.Dezember 2009 („Untersuchungszeitraum“ oder „UZ“). Die Untersuchung der für 
die Schadensanalyse relevanten Entwicklungen betraf den Zeitraum vom 
1. Januar 2005 bis zum Ende des Untersuchungszeitraums („Bezugszeitraum“). 

(6) Alle Parteien wurden über die wesentlichen Tatsachen und Erwägungen unterrichtet, 
auf deren Grundlage beabsichtigt wurde, die Einführung eines endgültigen 
Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Zeolith-A-Pulver mit Ursprung in Bosnien 
und Herzegowina und die endgültige Vereinnahmung der Sicherheitsleistungen für 
den vorläufigen Zoll zu empfehlen. Nach dieser Unterrichtung wurde den Parteien 
ferner eine Frist zur Stellungnahme eingeräumt. 

(7) Die mündlichen und schriftlichen Stellungnahmen der interessierten Parteien wurden 
geprüft und – soweit angezeigt – berücksichtigt.  

3. BETROFFENE WARE UND GLEICHARTIGE WARE 

(8) Da keine weiteren Stellungnahmen zur Schadensursache vorliegen, werden die unter 
den Randnummern 12 bis 15 der vorläufigen Verordnung getroffenen Feststellungen 
bestätigt. 

(9) Aus vorstehenden Gründen wird der endgültige Schluss gezogen, dass alle oben 
definierten Typen von Zeolith-A-Pulver gleichartig im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 
der Grundverordnung sind. 

4. STICHPROBENVERFAHREN 

(10) Die bosnische Gruppe ausführender Hersteller („Birac“) machte wie in der vorläufigen 
Untersuchung geltend, dass der nicht in die Stichprobe aufgenommene 
Unionshersteller (Silkem d.o.o. bzw. „Silkem“) vollständig in die Fragebogenantwort 
des in die Stichprobe aufgenommenen Unionsherstellers (MAL Magyar Aluminium 
bzw. „MAL“) hätte einbezogen werden müssen, da die zwei Unternehmen miteinander 
verbunden sind. Würde diese Unterlassung hingenommen, handele es sich um eine 
Diskriminierung zwischen Unionsherstellern und Ausführern, da in Fällen, bei denen 
verbundene ausführende Hersteller in Ländern angesiedelt sind, in denen eine 
Antidumpinguntersuchung durchgeführt wird, die Fragebogen von allen Beteiligten zu 
beantworten sind. Desweiteren machte die Birac-Gruppe geltend, dass sowohl MAL 
als auch Silkem als nicht kooperierende Unternehmen angesehen werden sollten.  

(11) Diesem Vorbringen kann nicht stattgegeben werden. Aus den unter Randnummer 19 
der vorläufigen Verordnung genannten Gründen haben MAL und Silkem bei der 
Untersuchung vollständig kooperiert. Es sei daran erinnert, das Silkem in der Antwort 
auf die Stichprobenfragen Informationen bereitgestellt hat und das Unternehmen bei 
den makroökonomischen Indikatoren berücksichtigt wurde. Aufgrund seiner geringen 
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Größe wurde das Unternehmen jedoch nicht in die Liste der in die Stichprobe 
einbezogenen Unternehmen aufgenommen. Daher brauchte Silkem keine so genannten 
Mikrodaten bereitzustellen, die folglich auch nicht überprüft wurden. Da die von 
Silkem verzeichneten Verkäufe der betreffenden Ware gegenüber den von MAL 
verzeichneten Verkäufen überdies relativ gering ausfielen, gibt es keinen Anhaltspunkt 
dafür, dass eine Konsolidierung der Daten der beiden Unternehmen zu einem 
unterschiedlichen Ergebnis geführt hätte.  

(12) Darüber hinaus ist die Behauptung der Diskriminierung zwischen ausführenden 
Herstellern und Unionsherstellern offensichtlich unbegründet, da es sich um 
unterschiedliche Situationen handelt. Einerseits wird wie üblich auf 
Unternehmensebene das Vorliegen von Dumping untersucht, wobei die Institutionen 
die unternehmensspezifische Dumpingspanne ermitteln. Zudem muss eine Gruppe 
ausführender Hersteller in ihrer Gesamtheit untersucht werden, da andernfalls das 
Risiko besteht, dass die Ausfuhren über die Mitglieder dieser Gruppe mit den 
niedrigsten Zöllen abgewickelt werden. Andererseits wird bei der 
Schadensuntersuchung geprüft, ob der Wirtschaftszweig der Union insgesamt eine 
bedeutende Schädigung erlitten hat. In diesem Fall werden die in die Stichprobe 
einbezogenen Unionshersteller in der Untersuchung hinsichtlich bestimmter 
Schadensindikatoren (Mikroindikatoren) als repräsentativ für die gesamte EU-
Produktion angesehen. Dieses Vorbringen wird daher zurückgewiesen. 

(13) Die Birac-Gruppe machte außerdem geltend, dass ein mit MAL verbundenes 
bosnisches Bergbauunternehmen, das diesen Unionshersteller mit Rohstoffen (und 
zwar Bauxit) beliefert, ebenfalls bei der Untersuchung hätte mitarbeiten müssen. 
Hierzu sei angemerkt, dass das betreffende Bergbauunternehmen in der 
Fragebogenantwort von MAL aufgeführt wurde. Auch die Kosten in Verbindung mit 
dem Bezug von Bauxit und der Umwandlung des Rohstoffes in Aluminiumtrihydrat 
wurden in den Produktionskosten von MAL vollständig berücksichtigt. Daher erfüllt 
die MAL-Gruppe die von den Kommissionsdienststellen aufgestellten Anforderungen 
bezüglich der Berichterstattung. Dieses Vorbringen wird daher zurückgewiesen. 

(14) Da keine weiteren Stellungnahmen zur Schadensursache vorliegen, werden die unter 
den Randnummern 16 bis 20 der vorläufigen Verordnung getroffenen Feststellungen 
bestätigt. 

5. DUMPING 

5.1. Normalwert 

(15) Es wird daran erinnert, dass aufgrund fehlender repräsentativer Inlandsverkäufe der 
Normalwert gemäß Artikel 2 Absatz 3 der Grundverordnung bestimmt wurde. 

(16) Zur Ermittlung des Normalwertes nach Artikel 2 Absatz 3 der Grundverordnung 
wurden die entstandenen Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG-Kosten) 
und der gewogene Durchschnitt des im Untersuchungszeitraum von jedem der 
kooperierenden Hersteller mit Inlandsverkäufen der gleichartigen Ware im normalen 
Geschäftsverkehr erzielten Gewinns zu seinen durchschnittlichen Produktionskosten 
im Untersuchungszeitraum hinzuaddiert. Da keine separaten Warentypen der 
betroffenen oder einer gleichartigen Ware existieren, wurde eine gewogene 
durchschnittliche Gewinnspanne zugrunde gelegt. Wenn nötig wurden die 
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Produktions- und die VVG-Kosten berichtigt, bevor sie in der Prüfung der Frage, ob 
die Verkäufe im normalen Handelsverkehr getätigt wurden, und bei der Berechnung 
des Normalwertes verwendet wurden.  

(17) Über die vorläufige Unterrichtung hinaus übermittelte die Birac-Gruppe Argumente 
betreffend die Feststellung der Gewinnspanne, die bei der Ermittlung des 
Normalwertes zugrunde gelegt wurde. Der Birac-Gruppe zufolge verstößt die 
angewandte Methode gegen Artikel 2 Absatz 3 der Grundverordnung, da in diesem 
spezifischen Fall die Zugrundelegung der Gewinnspanne der nicht repräsentativen 
Inlandsverkäufe bei der Ermittlung des Normalwertes genau zum gleichen Ergebnis 
führt, als wenn die Preise der nicht repräsentativen Inlandsverkäufe zugrunde gelegt 
würden. Die Gruppe behauptet, dass ein solch inkohärenter Ansatz nicht im Sinne der 
kombinierten Anwendung von Artikel 2 Absatz 3 und von Artikel 2 Absatz 6 der 
Grundverordnung sein könne. Außerdem vertritt sie die Auffassung, die zugrunde 
gelegte Gewinnspanne sei unrealistisch und unangemessen, insbesondere im 
Verhältnis zur Zielgewinnspanne, die bei der Berechnung der 
Zielpreisunterbietungsspanne zugrunde gelegt werde.  

(18) Desweiteren machte die Birac-Gruppe geltend, dass die Inlandsverkäufe naturgemäß 
nicht als Geschäfte im normalen Handelsverkehr angesehen werden könnten und daher 
nicht für die Ermittlung des Normalwertes herangezogen werden sollten.  

(19) Hinsichtlich der ersten Behauptung ist anzumerken, dass die angewandte Methode den 
Bestimmungen der Grundverordnung und dem WTO-Recht entspricht, wonach bei der 
Ermittlung des Normalwertes der Gewinn der im normalen Handelsverkehr getätigten 
Inlandsverkäufe zugrunde gelegt wird, auch wenn diese Verkäufe nicht repräsentativ 
sind. In diesem spezifischen Fall sei darauf hingewiesen, dass aufgrund der Tatsache, 
dass alle Inlandsverkäufe gewinnbringend waren, die Ermittlung des Normalwertes 
tatsächlich zum gleichen Ergebnis geführt hat, als wenn dem Normalwert die Preise 
der Inlandsverkäufe zugrunde gelegt worden wären. Zunächst sei angemerkt, dass die 
Angaben zu VVG-Kosten und Gewinn auf den eigenen Inlandsverkäufen des 
Unternehmens beruhten, die als Geschäfte im normalen Handelsverkehr angesehen 
wurden. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die „Angemessenheit“ nicht an 
der Zielgewinnspanne gemessen werden kann, die bei der Berechnung der 
Zielpreisunterbietungsspanne zugrunde gelegt wird, da diese Gewinne die Lage am 
Unionsmarkt ohne gedumpte Einfuhren widerspiegeln und daher keine verlässliche 
Benchmark für die Bestimmung des Gewinns darstellen, der bei der Ermittlung des 
Normalwertes zugrunde gelegt wird. Das Vorbringen wird daher zurückgewiesen. 

(20) Hinsichtlich der Behauptung, die Inlandsverkäufe sollten nicht als Geschäfte im 
normalen Handelsverkehr angesehen werden, ergab die Untersuchung, dass die Daten 
und Beweise, die von der Birac-Gruppe vorgelegt wurden, eine verlässliche Grundlage 
für die Bestimmung des Normalwertes darstellten. Aus diesem Grund wurde das 
Vorbringen als unbegründet zurückgewiesen.  

(21) Da keine weiteren Stellungnahmen zur Ermittlung des Normalwertes eingingen, wird 
die unter den Randnummern 21 bis 26 der vorläufigen Verordnung erläuterte Methode 
bestätigt.  
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5.2. Ausfuhrpreis  

(22) Da keine weiteren Stellungnahmen zur Schadensursache vorliegen, werden die unter 
den Randnummern 27 bis 28 der vorläufigen Verordnung getroffenen Feststellungen 
bestätigt. 

5.3. Vergleich 

(23) Da keine Stellungnahmen zum Vergleich zwischen dem Normalwert und dem 
Ausfuhrpreis eingingen, wird Randnummer 29 der vorläufigen Verordnung bestätigt. 

5.4. Dumpingspanne 

(24) Da hinsichtlich der Ermittlung der Dumpingspanne keine weiteren Stellungnahmen 
eingingen, die die vorläufigen Feststellungen geändert hätten, werden die 
Randnummern 30 bis 32 der vorläufigen Verordnung bestätigt.  

6. SCHÄDIGUNG 

(25) Stellungnahmen zu den Feststellungen zur Schädigung gingen von einigen 
Unionsherstellern, zwei Verwendern in der EU und vom einzigen bosnischen 
ausführenden Hersteller ein.  

(26) Sofern die Argumente bereits in der vorläufigen Verordnung vollständig gewürdigt 
wurden, werden sie in dieser Verordnung nicht wiederholt.  

6.1. Allgemeine Bemerkungen 

(27) In den Randnummern 45 und 68 der vorläufigen Verordnung wurde klargestellt, dass 
der Wirtschaftszweig der Union im Rahmen dieser Untersuchung alle Unionshersteller 
umfasst. Darüber hinaus basieren die Schadensfaktoren, auf die sich die Feststellung 
zur Schädigung stützt, in der Regel auf Daten des Wirtschaftszweigs der Union. 
Wurden Daten des Wirtschaftszweigs der Union zugrunde gelegt, sind diese in 
Abschnitt 5.4 der vorläufigen Verordnung als „Makrodaten“ bezeichnet. Wenn 
allerdings keine Informationen für den gesamten Wirtschaftszweig der Union 
verfügbar waren, wurden die Daten der repräsentativen Auswahl der Stichprobe unter 
den Unionsherstellern herangezogen. Es gingen keine Stellungnahmen hierzu ein und 
die vorläufigen Feststellungen werden endgültig bestätigt. 

(28) Allerdings ist die Erklärung unter Randnummer 34 fehlerhaft. Diese Randnummer 
hätte lauten müssen: „Nach Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 4 der 
Grundverordnung umfasst der Wirtschaftszweig der Union sämtliche Hersteller der 
Union, die im Folgenden als „Wirtschaftszweig der Union“ bezeichnet werden“. 

(29) Da keine weiteren Stellungnahmen vorlagen, werden die Feststellungen unter den 
Randnummern 52 bis 56 der vorläufigen Verordnung bestätigt.  

6.2. Unionsverbrauch 

(30) Da keine weiteren Stellungnahmen vorlagen, werden die Feststellungen unter den 
Randnummern 35 bis 38 der vorläufigen Verordnung bestätigt.  
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6.3. Einfuhren aus dem betroffenen Land 

(31) Da keine weiteren Stellungnahmen vorlagen, werden die Feststellungen unter den 
Randnummern 39 bis 43 der vorläufigen Verordnung bestätigt.  

6.4. Lage des Wirtschaftszweigs der Union 

6.4.1. Schadensindikatoren 

(32) Im Oktober 2010 ereignete sich in einer Anlage eines Unionsherstellers, MAL, ein 
Zwischenfall. Doch den vom Unternehmen übermittelten Angaben zufolge haben sich 
die Lieferungen der betreffenden Ware seit Januar 2011 wieder erholt. Daher war klar, 
dass dieser Zwischenfall keine schwerwiegenden Lieferprobleme auf dem EU-Markt 
zur Folge hatte. 

(33) Die Birac-Gruppe bekräftigte, dass angesichts der Tatsache, dass das oben erwähnte, 
mit MAL verbundene bosnische Bergbauunternehmen im UZ Gewinne erzielte, die 
Kommission den Gewinn vor Steuern und den Gewinn von MAL bei der Ermittlung 
der Wirtschaftsindikatoren anpassen sollte, da der Gewinn von MAL aufgrund der von 
seinem verbundenen Bergbauunternehmen in Bosnien erzielten Gewinne angeblich 
reduziert war.  

(34) Hinsichtlich des obigen Vorbringens sei angemerkt, dass der Bauxiterwerb bei dem 
verbundenen Unternehmen wie zwischen voneinander unabhängigen Unternehmen 
abgewickelt wurde. Dieser Punkt wurde im Verlauf des Kontrollbesuchs abgeklärt. Da 
MAL im UZ Bauxit zu etwa gleichen Durchschnittspreisen sowohl von verbundenen 
als auch unverbundenen Unternehmen erwarb, kann die Kommission davon ausgehen, 
dass der Bauxiterwerb wie zwischen voneinander unabhängigen Unternehmen 
abgewickelt wurde und daher keine Anpassungen der Rentabilitätstendenz von MAL 
erforderlich sind, die bei der Ermittlung der unter Randnummer 52 der vorläufigen 
Verordnung aufgezeigten Tendenz zugrunde gelegt wurde. Dieses Vorbringen wurde 
daher zurückgewiesen. 

(35) Die Birac-Gruppe führte überdies an, dass das Unternehmen angesichts der Tatsache, 
dass es bestimmte Rohstoffe direkt aus seiner Aluminiumproduktion bezog, gegenüber 
den meisten EU-Herstellern über bedeutende Wettbewerbsvorteile verfügte, was bei 
den Schadensspannen berücksichtigt werden sollte. Diesem Vorbringen kann nicht 
stattgegeben werden. Wenn ein Unternehmen über einen Wettbewerbsvorteil verfügt, 
wirkt sich dies normalerweise in Form von niedrigeren Kosten und somit einem 
niedrigeren Normalwert auf seine Gesamt-Dumpingberechnung aus. Diese Art 
Wettbewerbsvorteil hat theoretisch keinerlei Auswirkungen auf die Schadensspanne. 
Bei letzterer geht es darum zu untersuchen, ob ein Zollsatz, der unter den 
Dumpingspannen liegt, ausreicht, um die Schädigung zu beseitigen. Dieses 
Vorbringen wurde daher zurückgewiesen. 

(36) Die Unionshersteller machten geltend, dass die positive Entwicklung bestimmter 
Schadensfaktoren in der vorläufigen Erhebung der Kommission (Rentabilität, 
Cashflow und Kapitalrendite) nicht berücksichtig wurde; ihrer Auffassung nach 
sollten alle Faktoren analysiert werden. In der Schadensanalyse wurden diese 
positiven Entwicklungen jedoch vollständig berücksichtigt. Sie wurden berücksichtigt, 
jedoch aus den in der vorläufigen Verordnung (Randnummern 52 bis 60 der 



DE 11   DE 

vorläufigen Verordnung) dargelegten Gründen in diesem Fall nicht als entscheidend 
angesehen. Dieses Vorbringen wurde daher zurückgewiesen. 

(37) Da keine weiteren Stellungnahmen vorlagen, werden die Feststellungen unter den 
Randnummern 44 bis 64 der vorläufigen Verordnung bestätigt.  

6.5. Schlussfolgerungen zur Schädigung  

(38) Aus den vorstehenden Gründen und da keine weiteren Stellungnahmen vorliegen, 
werden die Schlussfolgerungen unter den Randnummern 65 bis 69 der vorläufigen 
Verordnung bestätigt. 

7. SCHADENSURSACHE 

(39) Ein kooperierender Verwender machte geltend, die Analyse der Schadensursache sei 
mangelhaft, da die Kommission für den Untersuchungszeitraum (2009) eine temporäre 
Besserung bestimmter Schadensfaktoren festgestellt habe. Diese Partei erklärt sich mit 
der Bewertung, die im Untersuchungszeitraum verzeichnete höhere Rentabilität 
gegenüber 2008 sei das Ergebnis kurzlebiger vorübergehender Entwicklungen, die 
sich im Jahr 2010 nicht wiederholen würden, nicht einverstanden.  

(40) Hierzu sei angemerkt, dass es sich bei dem Vorbringen dieser Partei um einfache 
Behauptungen handelt, die nicht durch neue Beweise gestützt sind. Dagegen hat die 
Kommission zur Unterstützung ihres Standpunkts Informationen vorgelegt, die ihr im 
Verlauf der Untersuchung – sowohl der vorläufigen als auch der endgültigen – von 
EU-Herstellern übermittelt wurden. Die im Vorfeld der Kontrollbesuche übermittelten 
Informationen wurden zudem vor Ort überprüft. Die für die Zeit nach dem 
Untersuchungszeitraum vorhergesagte Verschlechterung der Gewinnspannen wird 
auch durch die Angaben zweier EU-Hersteller für das gesamte Jahr 2010 bestätigt. 
Dieses Vorbringen wird daher zurückgewiesen. 

(41) Die Birac-Gruppe bestreitet die vorläufigen Feststellungen zu den Auswirkungen der 
Einfuhren aus Drittländern. Doch der Analyse der Kommission unter Randnummer 77 
der vorläufigen Verordnung zufolge war die Birac-Gruppe der einzige Hauptausführer 
für den EU-Markt. Es gab praktisch keine Einfuhren anderer Herkunft. Die Birac-
Gruppe bringt in dieser Hinsicht keine neuen Beweise bei; ihr Vorbringen wird daher 
zurückgewiesen. 

(42) Ein kooperierender Verwender bestritt die Analyse der vorläufigen Verordnung zum 
Verbrauchsrückgang und führte an, das Antidumpingverfahren betreffend die 
Einfuhren von Kathodenstrahlröhren für Farbfernsehempfangsgeräte sei ein 
Präzedenzfall für den Nachfragerückgang3. Er führte an, dass bei der vorgenannten 
Untersuchung ein Nachfragerückgang zur Einstellung des Verfahrens geführt habe. Es 
besteht jedoch keine Parallele zwischen dem Fall der Kathodenstrahlröhren für 
Farbfernsehempfangsgeräte und der laufenden Untersuchung. Im ersten Fall ging der 
Verbrauch drastisch zurück, weil das betreffende Produkt durch andere Produkte 
ersetzt wurde. In der laufenden Untersuchung hingegen ist der Verbrauchsrückgang 
eher mäßig (7 % – wie in den Randnummern 37 und 38 der vorläufigen Verordnung 
festgestellt). In diesem Zusammenhang sei zudem angemerkt, dass die 

                                                 
3 Beschluss der Kommission vom 15. November 2006 (2006/781/EG) 
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Verbrauchsentwicklung unter den Randnummern 78 bis 80 der vorläufigen 
Verordnung näher ausgeführt wird und der vorgenannte kooperierende Verwender 
keinerlei Beweise vorlegen konnte, die die Feststellungen der Kommission widerlegt 
hätten. Das Vorbringen wird daher zurückgewiesen. 

(43) Aus diesen Gründen werden die unter den Randnummern 70 bis 92 der vorläufigen 
Verordnung dargelegten Feststellungen, nämlich dass die bedeutende Schädigung des 
Wirtschaftszweigs der Union durch gedumpte Einfuhren verursacht wurde, bestätigt. 

8. UNIONSINTERESSE 

(44) Ein kooperierender Verwender führte an, die Kommission habe unter 
Randnummer 104 der vorläufigen Verordnung hinsichtlich der Gesamtkosten 
irreführende Informationen über die Höhe der Zeolithkosten vorgelegt. Insbesondere 
wandte er ein, die Zeolithkosten machten mehr als 5 % der unter Randnummer 104 
angegebenen Gesamtkosten aus. Hierzu sei angemerkt, dass die Partei keinerlei neue 
Daten zur Unterstützung ihrer Behauptung vorgelegt hat, während die Feststellungen 
der Kommission auf den überprüften Angaben der mitarbeitenden Verwender beruhen. 
Was den unter Randnummer 104 der vorläufigen Verordnung verwendeten Begriff 
„Gesamtkosten“ betrifft, sei angemerkt, dass dieser alle Herstellungskosten zuzüglich 
der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten umfasst. Darüber hinaus bedeutet die 
Angabe „weniger als 5 %“ einen Durchschnittswert, der sowohl für Waschmittel- als 
auch Wasserenthärterprodukte gilt. Schließlich sollte klargestellt werden, dass die 
Kosten für Zeolith in Wasserenthärtern höher sind als bei Waschmitteln, in denen sie 
dafür weit mehr verwendet werden. Für diesen speziellen kooperierenden Verwender 
entfiel auf Wasserenthärter tatsächlich nur ein geringer Teil seines Umsatzes von 
nachgelagerten Produkten, bei denen Zeolith zum Einsatz kommt. Dieses Vorbringen 
wird daher zurückgewiesen. 

(45) Ein kooperierender Verwender bestritt die vorläufige Feststellung in 
Randnummer 102, dass China als alternative Bezugsquelle in Betracht kommt. 
Angesichts der eingegangenen Stellungnahmen räumt die Kommission ein, dass es 
trotz der Tatsache, dass einige chinesische Waren im Untersuchungszeitraum auf den 
EU-Markt gelangt sind, unwahrscheinlich ist, dass China in naher Zukunft zur 
Hauptbezugsquelle werden wird (siehe Randnummer 40 oben). Angesichts der 
Kapazitätsauslastung für die betreffende Ware in der Europäischen Union hält die 
Kommission allerdings an ihrer Feststellung fest, dass keinerlei Lieferprobleme für die 
betreffende Ware bestehen. Dieses Vorbringen wird daher zurückgewiesen. 

(46) Ein kooperierender Verwender führte an, dass wenn infolge dieser Untersuchung Zölle 
erhoben würden, die Kosten für Zeolith derart steigen würden, dass sich auch die 
Preise für Waschmittel und Wasserenthärter und somit die Verbraucherpreise erhöhen 
würden. Dieses Argument beruht auf der Annahme, dass die Verwender die 
Preissteigerungen für Zeolith infolge des Antidumpingzolls weitergeben werden. 
Zunächst ist die Kommission der Ansicht, dass die Unionshersteller nicht durch die 
Preissteigerungen, sondern eher durch die größeren Skaleneinsparungen von diesen 
Maßnahmen profitieren werden (siehe Randnummern 108 und 111 der vorläufigen 
Verordnung). Schließlich ist, wie oben erklärt, der Anteil der mit Zeolith verbundenen 
Kosten an den Gesamtproduktionskosten der nachgelagerten Produkte klein, so dass 
etwaige Auswirkungen des Zolls, auch wenn sie unwahrscheinlich sind, die vorläufige 
Schlussfolgerung nicht in Frage stellen, die da lautet, dass keine Gründe des 
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vorrangigen Unionsinteresses gegen die Durchsetzung der Maßnahmen sprechen. 
Dieses Vorbringen wird daher zurückgewiesen. 

(47) Ein kooperierender Verwender warnte, er könne auf zeolithfreie Lösungen in seinen 
Waschmittelprodukten umstellen, was für die EU-Hersteller von Zeolith ungünstige 
Folgen hätte. Die EU-Hersteller sind sich dieses Risikos für ihr Geschäft aufgrund der 
Informationen mit dem Vermerk „Zur Einsichtnahme durch interessierte Parteien“ 
bewusst. Es liegen jedoch keine konkreten Beweise vor, auf deren Grundlage die 
angeblichen Auswirkungen dieser hypothetischen Umstellung auf den 
Wirtschaftszweig der Union bewertet werden könnten. Dieses Vorbringen wird daher 
zurückgewiesen.  

(48) Die obigen Ausführungen wurden bei der endgültigen Untersuchung berücksichtigt, 
ändern jedoch nichts an ihren allgemeinen Schlussfolgerungen. Da keine weiteren 
Stellungnahmen vorlagen, werden die Feststellungen unter den 
Randnummern 93 bis 112 der vorläufigen Verordnung bestätigt. Daher wird der 
Schluss gezogen, dass keine Argumente vorgebracht wurden, die nahelegen, dass die 
Einführung von Maßnahmen im Anschluss an diese Untersuchung dem 
Unionsinteresse zuwiderläuft.  

9. ENDGÜLTIGE ANTIDUMPINGMASSNAHMEN 

9.1. Schadensbeseitigungsschwelle 

(49) Da keine weiteren Stellungnahmen vorlagen, werden die Feststellungen unter den 
Randnummern 114 bis 116 der vorläufigen Verordnung bestätigt.  

9.2. Endgültige Maßnahmen 

(50) Angesichts der Schlussfolgerungen im Hinblick auf Dumping, Schädigung, 
Schadensursache und Interesse der Union sollte nach Artikel 9 Absatz 4 der 
Grundverordnung, im Einklang mit der sogenannten Regel des niedrigeren Zolls, ein 
endgültiger Antidumpingzoll in Höhe der Dumpingspanne oder der Schadensspanne, 
je nachdem, welche niedriger ist, eingeführt werden. Im vorliegenden Fall sollte der 
Zollsatz demnach in Höhe der ermittelten Dumpingspanne festgesetzt werden. Diese 
wurde mit 28,1 % berechnet. 

(51) Auf dieser Grundlage beträgt der vorläufige Antidumpingzollsatz für Bosnien und 
Herzegowina 28,1 %. 

10. ENDGÜLTIGE VEREINNAHMUNG DES VORLÄUFIGEN ZOLLS 

(52) Angesichts der Höhe der festgestellten Dumpingspanne und des Ausmaßes der 
dadurch verursachten Schädigung des Wirtschaftszweigs der Union wird es für 
notwendig erachtet, die Sicherheitsleistungen für den mit der vorläufigen Verordnung 
eingeführten vorläufigen Antidumpingzoll bis zur Höhe des mit dieser Verordnung 
festgesetzten endgültigen Antidumpingzolls endgültig zu vereinnahmen. 

11. FORM DER MASSNAHMEN 

(53) Im Verlauf der Untersuchung bot der bosnische ausführende Hersteller Aluminia 
d.o.o., Zvornik, zusammen mit seinem in Kaunas, Litauen, angesiedelten verbundenen 
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Unternehmen Kauno Tiekimas AB eine Preisverpflichtung nach Artikel 8 Absatz 1 der 
Grundverordnung an. Es sei angemerkt, dass die Fabrica glinice („Birac“) kürzlich zur 
Holdinggesellschaft wurde und die in Zvornik angesiedelte Aluminia d.o.o. der 
einzige ausführende Hersteller der Gruppe bleibt.  

(54) Das Angebot wurde von der Kommission geprüft. Es sei darauf hingewiesen, dass es 
sich bei der betroffenen Ware um ein Grunderzeugnis handelt, das nur in dieser Form 
und mit dieser Produktspezifikation existiert, so dass das mögliche Risiko von 
Ausgleichsgeschäften mit unterschiedlichen Produkttypen ausgeschlossen ist. Die 
Untersuchung ergab, dass alle Ausfuhren in die Union von dem verbundenen 
Unternehmen in der Union (d. h. von Kauno Tiekimas AB, Kaunas, Litauen) in 
Rechnung gestellt wurden. Dieses verbundene Unternehmen vertreibt auch andere von 
der Birac-Gruppe hergestellte Produkte. Jedoch ist der Markt für Zeolith-A-Pulver 
genau festgelegt, und die Kunden, die Zeolith-A-Pulver erwerben, würden die anderen 
von der Birac-Gruppe hergestellten Produkte naturgemäß nicht kaufen. Daher wurde 
der Schluss gezogen, dass das Risiko von Ausgleichsgeschäften, d. h. der Versuch, 
denselben Kunden andere Produkte zu verkaufen, sehr gering ist.  

(55) Mit Beschluss 2011/XX/EU nahm die Kommission das Verpflichtungsangebot von 
Aluminia d.o.o. Zvornik und seinem verbundenen Unternehmen Kauno Tiekimas an. 
Der Rat erkennt an, dass das Verpflichtungsangebot die schädigende Wirkung des 
Dumpings beseitigt und das Umgehungsrisiko hinreichend verringert. 

(56) Um die Kommission und die Zollbehörden in die Lage zu versetzen, die Einhaltung 
der Verpflichtung durch Alumina d.o.o. Zvornik und seine verbundenen Unternehmen 
wirksam zu kontrollieren, sollte die Befreiung vom Antidumpingzoll bei der 
Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr davon abhängig 
gemacht werden, dass i) den zuständigen Zollbehörden eine Verpflichtungsrechnung 
vorgelegt wird; das ist eine Handelsrechnung, die mindestens die Angaben und die 
Erklärung enthält, die im Anhang vorgegeben sind; ii) die eingeführten Waren 
entweder von Alumina d.o.o. Zvornik hergestellt, versandt und dem ersten 
unabhängigen Abnehmer in der Union direkt in Rechnung gestellt oder von Kauno 
Tiekimas dem ersten unabhängigen Abnehmer verkauft werden und iii) die bei den 
Zollbehörden angemeldeten und gestellten Waren der Beschreibung auf der 
Verpflichtungsrechnung genau entsprechen. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, 
entsteht bei der Annahme der Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien 
Verkehr eine Zollschuld in Höhe des entsprechenden Antidumpingzolls.  

(57) Wenn die Kommission gemäß Artikel 8 Absatz 9 der Grundverordnung die Annahme 
einer Verpflichtung wegen einer Verletzung widerruft, dabei auf die fraglichen 
Geschäftsvorgänge Bezug nimmt und die entsprechenden Verpflichtungsrechnungen 
für ungültig erklärt, entsteht bei der Annahme der Anmeldung zur Überführung in den 
zollrechtlich freien Verkehr eine Zollschuld.  

(58) Den Einführern sollte klar sein, dass bei der Annahme der Anmeldung zur 
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, wie unter den Randnummern (56) 
und (57) dargelegt, auch dann eine Zollschuld entstehen kann, wenn eine vom 
Hersteller, bei dem sie die Ware direkt oder indirekt gekauft haben, angebotene 
Verpflichtung von der Kommission angenommen wurde; das etwaige Entstehen einer 
solchen Zollschuld ist als normales Geschäftsrisiko zu betrachten. 
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(59) Die Zollbehörden sollten die Kommission gemäß Artikel 14 Absatz 7 der 
Grundverordnung unverzüglich unterrichten, wenn sich Hinweise auf eine Verletzung 
der Verpflichtung ergeben.  

(60) Aus diesen Gründen hält die Kommission das Verpflichtungsangebot von 
Alumina d.o.o. Zvornik und Kauno Tiekimas für annehmbar. Die betroffenen 
Unternehmen wurden über die wesentlichen Fakten, Erwägungen und Bedingungen 
informiert, auf die sich die Annahme des Verpflichtungsangebots stützt.  

(61) Bei Verletzung oder Rücknahme der Verpflichtungen oder im Fall des Widerrufs der 
Annahme der Verpflichtungen durch die Kommission gilt gemäß Artikel 8 Absatz 9 
der Grundverordnung ohne weiteres der gemäß Artikel 9 Absatz 4 der 
Grundverordnung vom Rat eingeführte Antidumpingzoll –  

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

1. Es wird ein endgültiger Antidumpingzoll auf die Einfuhren von Zeolith-A-Pulver, 

auch Zeolith-NaA- oder Zeolith-A4-Pulver genannt, das gegenwärtig unter dem KN-

Code ex 2842 10 00 eingereiht wird (TARIC-Code 2842 10 00 30), mit Ursprung in 

Bosnien und Herzegowina eingeführt. 

2. Der endgültige Antidumpingzollsatz auf den Nettopreis frei Grenze der Europäischen 
Union, unverzollt, der in Absatz 1 genannten Waren beträgt 28,1 %. 

3. Sofern nichts anderes bestimmt ist, finden die geltenden Zollvorschriften 
Anwendung. 

Artikel 2 

1. Zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr angemeldete Einfuhren, die von 
Unternehmen in Rechnung gestellt werden, deren Verpflichtungsangebote von der 
Kommission angenommen wurden und die namentlich in dem Beschluss 
2011/XX/EU in der jeweils geltenden Fassung genannt sind, sind von dem in 
Artikel 1 eingeführten Zoll befreit, sofern:  

 — sie direkt von Aluminia d.o.o., Zvornik, Bosnien und Herzegowina, hergestellt 
und versandt und entweder dem ersten unabhängigen Abnehmer in der Union direkt 
in Rechnung gestellt werden oder von dem Unternehmen Kauno Tiekimas AB, 
Kaunas, Litauen, dem ersten unabhängigen Abnehmer in der Union direkt in 
Rechnung gestellt werden und  

 — für diese Einfuhren eine Verpflichtungsrechnung vorgelegt wird – eine 
Verpflichtungsrechnung ist eine Handelsrechnung, die mindestens die Angaben und 
die Erklärung enthält, die im Anhang vorgegeben sind – und  
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 — die bei den Zollbehörden angemeldeten und gestellten Waren der Beschreibung 
auf der Verpflichtungsrechnung genau entsprechen.  

2. Bei der Annahme der Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien 
Verkehr entsteht eine Zollschuld,  

 — wenn bei den in Absatz 1 genannten Einfuhren festgestellt wird, dass eine oder 
mehrere der in Absatz 1 aufgeführten Bedingungen nicht erfüllt sind, oder  

 — wenn die Kommission die Annahme der Verpflichtung gemäß Artikel 8 Absatz 9 
der Grundverordnung durch eine Verordnung oder einen Beschluss widerrufen hat, 
die/der Bezug auf die fraglichen Geschäftsvorgänge nimmt und mit der/dem die 
entsprechenden Verpflichtungsrechnungen für ungültig erklärt werden.  

Artikel 3 

Die Sicherheitsleistungen für die vorläufigen Antidumpingzölle gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 1036/2010 auf Einfuhren von Parakresol des KN-Codes ex 2842 10 00 (TARIC-
Code 2842 10 00 30) mit Ursprung in Bosnien und Herzegowina werden endgültig 
vereinnahmt.  

Artikel 4 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am  

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 
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ANHANG  

Auf der Handelsrechnung für die Verkäufe der Unternehmen, für die die Verpflichtung gilt, in 
die Union sind folgende Angaben zu machen:  

1. Überschrift „HANDELSRECHNUNG FÜR WAREN, FÜR DIE EINE 
VERPFLICHTUNG GILT“.  

2. Name des Unternehmens, das die Handelsrechnung ausstellt.  

3. Nummer der Handelsrechnung.  

4. Datum der Ausstellung der Handelsrechnung.  

5. TARIC-Zusatzcode, unter dem die in der Rechnung angegebenen Waren an der 
Unionsgrenze zollrechtlich abzufertigen sind (TARIC-Zusatzcode xxxx oder yyyy).  

6. Exakte Beschreibung der Ware, einschließlich:  

Beschreibung der den einzelnen Waren, für die die Verpflichtung gilt,  

— vom Unternehmen verwendeter Warencode (CPC),  

— TARIC-Code,  

— Menge (in Tonnen).  

7. Beschreibung der Verkaufsbedingungen, einschließlich:  

— Preis pro Tonne,  

— Zahlungsbedingungen,  

— Lieferbedingungen,  

— Preisnachlässe und Mengenrabatte insgesamt.  

8. Name des Einführers in der Union (d. h. der Person, die die Waren für die Zollabwicklung 
anmeldet), auf den das Unternehmen die Handelsrechnung der Waren, die unter die Verpflichtung 
fallen, direkt ausgestellt hat.  

9. Name des Vertreters des Unternehmens, der die Handelsrechnung ausgestellt und die folgende 
Erklärung unterzeichnet hat:  

„Ich, der Unterzeichnete, bestätige, dass der Verkauf der in dieser Rechnung erfassten Waren zur 
Direktausfuhr in die Europäische Union im Rahmen und im Einklang mit der von Alumina d.o.o., 
Zvornik, und dem damit verbundenen Unternehmen Kauno Tiekimas AB angebotenen und von der 
Europäischen Kommission mit Beschluss 2011/XX/EU (*) angenommenen Verpflichtung erfolgt und 
dass die Angaben auf dieser Rechnung vollständig und richtig sind.“  

___________  

(*) Amtsblattverweis 
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